
Sitzung des Ministerrates am 11. Februar 2025 

 

TOP 6: Verlängerung der Laufzeit des aktuellen Landeskrankenhausplanes 
um ein Jahr bis 2026 
- Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit - 

 

 

Beschluss: 

Der Ministerrat stimmt zu, die Laufzeit des aktuellen Landeskrankenhausplanes um 
ein Jahr bis zum 31.12.2026 zu verlängern. 

 

Erläuterungen: 

Der Landeskrankenhausplan 2019-2025 wurde im Juni 2019 veröffentlicht und im 
folgenden Verwaltungsvollzug umgesetzt. Der Landeskrankenhausplan hat keine 
unmittelbare Rechtswirkung nach außen und wird nach den Verfahren des 
Landeskrankenhausgesetzes laufend fortgeschrieben.  

Das Inkrafttreten des Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetzes (KHVVG) des 
Bundes, das am 12.12.2024 in Kraft getreten ist, und in wesentlichen Aspekten eine 
Umsetzung bis 01.01.2027 voraussetzt, macht eine Verlängerung des laufenden 
Krankenhausplanes um ein Jahr erforderlich.  


